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Organisatorisches 
 
Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge, sowie 
durch Veröffentlichung auf der Website und in den sozialen 
Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend 
informiert sind. 

• Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde 
Personal (hauptamtliches Personal, Trainer, Übungsleiter) 
über die entsprechenden Regelungen und Konzepte 
informiert und geschult. 

• Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. 
Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platzverweis. 
 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 
 
Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 
1,5 Metern zwischen Personen im In- und Outdoorbereich 
hin. 

• Jeglicher Körperkontakt außerhalb des Trainings (z. B. 
Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt. 

• Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen oder in 
den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer positiven 
Covidperson hatten, wird das Betreten der Sportanlage 
und die Teilnahme am Training untersagt. 

• Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, 
ausreichend Hände zu waschen und diese auch regelmäßig 
zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, 
Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt. 



• In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend 
Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung. Außerdem 
werden die sanitären Einrichtungen mind. einmal täglich 
gereinigt. 

• Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig 
gereinigt und desinfiziert. 

• Für die Desinfektion stehen Desinfektionsmittelspender 
und Desinfektionsmittel zur Verfügung. Die Kegelbahn wird 
alle 120 Minuten so gelüftet, dass ein vollständiger 
Frischluftaustausch stattfinden kann. (min. 10 min) Ebenso 
wird die zur Verfügung stehende Lüftungsanlage 
verwendet. 
 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage 
• Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder 

bereits auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 
m hingewiesen. 

• Im Sportheim besteht Maskenpflicht im Eingangsbereich 
(OP-Maske), ebenso, wenn man sich von seinem Platz 
entfernt (Toilette, etc.) 
 

• Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 
Metern ist nur den Personen gestattet, die generell nicht 
den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen 
sind (z. B. Ehepaare). 

• Vor Betreten der Sportanlage ist ein 
Handdesinfektionsmittel bereitgestellt. 



Kegelbahnbetrieb 
1. Für jedes Training und auch für den Wettkampfbetrieb 

wird von der SpVgg Rattelsdorf ein Verantwortlicher vor 
Ort benannt. Er führt zu jedem Training und Wettkampf 
eine Anwesenheitsliste mit Namen, Kontaktdaten, 
Datum und Zeitraum, sowie 3G Status, je nach Inzidenz. 
Inzidenz >35 : Zutritt nur für geimpfte, genesene oder 
getestete Personen. Bitte Nachweise vorlegen. 
- Impfnachweis 
- Genesenennachweis 
- Testnachweis (PCR-Test max. 48 Stunden alt, 
Schnelltest max. 24 Stunden alt, Selbsttest kann vor Ort 
unter Zeugen durchgeführt werden) 
Ausgenommen hiervon sind Kinder unter 6 Jahren, sowie 
Schüler/-innen die regelmäßigen Testungen im Rahmen 
des Schulbesuches unterliegen. 
 

•  Die Daten werden nach Ablauf eines Monats vernichtet. 
Der Verantwortliche kontrolliert die Einhaltung der 
standort-und sportartspezifischen Schutz-und 
Hygienekonzepte. 
 

• Es darf auf allen Bahnen der Kegelanlage gespielt 
werden. 
 

• Kugeln müssen nach jeweils 120 Wurf desinfiziert 
werden. 
 



• Körperkontakt z.B. bei Begrüßung oder Verabschiedung 
ist möglichst zu vermeiden. 
 

• Die Handschwämme an den Kugelrückläufen sind zu 
entfernen 
 

• Duschen und Umkleiden können unter Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregeln benutzt werden. 
Es gilt auch Mindestabstand von 1,5 m. 
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